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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Im August 2016 legte der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur Genehmigung
des 2014 von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) verabschiedeten Protokolls
zum Übereinkommen Nr. 29 über die Zwangs- oder Pflichtarbeit vor. Das Protokoll
bringt das 1930 in Kraft getretene und von der Schweiz ratifizierte Übereinkommen Nr.
29 auf den neusten Stand und fordert Regierungen auf, Massnahmen zur Prävention von
Zwangsarbeit zu ergreifen, die Opfer zu schützen und ihnen Zugang zu Rechtsschutz-
und Rechtsbehelfsmechanismen zu gewähren. Da das Übereinkommen Nr. 29 als IAO-
Kernabkommen gilt und das Protokoll Bestandteil des Abkommens ist, gilt das Protokoll
ebenfalls als Kernabkommen. 
Der Nationalrat beriet in der Wintersession 2016 über die Genehmigung des Protokolls.
Seine APK war zuvor zum Schluss gekommen, dass durch eine Ratifizierung keine
Gesetzesanpassungen nötig würden und hatte der Vorlage danach mit 15 zu 8 Stimmen
bei einer Enthaltung zugestimmt. Bei der Debatte im Rat argumentierte die
Ratsminderheit um Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU), dass das Protokoll unnötig
sei, da die Schweiz schon alle gesetzlichen Bestimmungen, welche im Protokoll
gefordert werden, etabliert habe und eine Ratifizierung durch die Schweiz deshalb
nicht dazu beitrage, Menschen vor Zwangsarbeit zu schützen. Zudem werde die
Definition des Begriffs Zwangsarbeit zu stark ausgeweitet, was z.B. Auswirkungen auf
den Militär- und Zivildienst oder die Beschäftigung von Asylsuchenden haben könne.
Die Kommissionsmehrheit und Bundesrat Johann Schneider-Ammann hielten hingegen
fest, dass die Definition von Zwangsarbeit schon im Abkommen von 1930 festgelegt
worden sei, durch das Protokoll nicht ausgeweitet werde und keine der von der SVP
erwähnten Beispiele wie Militär- oder Zivildienst betreffe. Ausserdem sei die
Ratifizierung des Protokolls ein Akt internationaler Solidarität mit den weltweit immer
noch fast 21 Millionen Opfern von Zwangsarbeit. In der Gesamtabstimmung gesellte sich
einzig FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) zu der geschlossen Nein
stimmenden SVP-Fraktion. So wurde der Bundesbeschluss mit 125 zu 67 Stimmen klar
angenommen.
Deutlich weniger Widerstand erfuhr die Vorlage im Ständerat, der dem
Bundesbeschluss in der Frühlingssession 2017 mit 33 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zustimmte. Bei den Schlussabstimmungen kam es zu keinen Überraschungen mehr,
womit das Protokoll mit 125 zu 70 Stimmen bei 2 Enthaltungen im Nationalrat und 38 zu
7 Stimmen im Ständerat genehmigt wurde. Als die Referendumsfrist ungenutzt
verstrichen war, ratifizierte der Bundesrat das Protokoll am 28. September 2017. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2017
ELIA HEER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Die Frage, wie die Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ der SVP umgesetzt
werden sollte, liess die drei grossen Wirtschaftsverbände auch im Jahr 2016 gespalten.
Bevor das Geschäft in den Nationalrat kam, liess der Gewerbeverband (SGV) verlauten,
dass er Kontingente und Höchstzahlen ablehne und sich stattdessen für einen
„niederschwelligen“ Inländervorrang einsetze. Das Bekenntnis des Gewerbeverbands zu
einer sanften Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative war für die Medien eine
Überraschung, da der Verband zuletzt durch seine Nähe zur SVP aufgefallen war.
Verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler sagte diesbezüglich in einem Interview mit dem
Tagesanzeiger, dass es intern „keine grosse Opposition“ gegen diese Position gegeben
habe und sich auch SVP-Vertreter dafür ausgesprochen hätten. Economiesuisse und
der Arbeitgeberverband (SAV) hingegen sprachen sich vor der Nationalratsdebatte für
eine strengere Umsetzung der Volksinitiatve aus. Zwar befürworteten auch sie in einer
ersten Phase eine milde Umsetzung. Sollte sich diese aber als wirkungslos herausstellen,
sollte der Bundesrat in einer zweiten Phase die Möglichkeit haben, strengere
Massnahmen zu ergreifen, notfalls auch ohne Einwilligung der EU. Economiesuisse
schwenkte jedoch um, nachdem sich der Nationalrat Mitte September für einen
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„Inländervorrang light“ ausgesprochen hatte, der mit den Bilateralen Verträgen
kompatibel war. Man sei „erfreut“ über den Entscheid des Nationalrats, hiess es in einer
Medienmitteilung des Verbands. Der Arbeitgeberverband hingegen pochte weiterhin
darauf, dass die Schweiz auch ohne Zustimmung der EU Abhilfemassnahmen einführen
können solle – jedoch erfolglos, wie die endgültige Ausarbeitung des Gesetzes im
Dezember zeigte.
Kritik musste in der Folge vor allem Economiesuisse einstecken, deren Verbandsspitze
um Präsident Heinz Karrer und Direktorin Monika Rühl Führungsschwäche vorgeworfen
wurde. Anstatt bei einem Europa-Geschäft – einem Kerndossier von Economiesuisse –
eine Führungsrolle einzunehmen, habe man sich hinter dem Arbeitgeberverband
versteckt, resümierte etwa die NZZ. 2

1) AB NR, 2016, S. 1987 ff.; AB NR, 2017, S. 575; AB SR, 2017, S. 310; AB SR, 2017, S. 84 f.; AS, 2017, S. 979 ff.; BBl, 2016, S. 7013
ff.; BBl, 2016, S. 7039 ff.; Medienmitteilung BR vom 28.9.17; NZZ, 6.12.16
2) So-Bli, 17.7.16; NZZ, 31.8.16; TA, 6.9., 21.9., 23.9.16; NZZ, 26.10.16; TA, 19.11.16
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